
831.20 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2011 Nr. 389 ausgegeben am 1. September 2011 

 

Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Invalidenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Dezember 1959 über die Invalidenversicherung 
(IVG), LGBl. 1960 Nr. 5, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abge-
ändert: 

Art. 53 Abs. 7 

7) Die Regierung umschreibt mit Verordnung das massgebende Er-
werbseinkommen und erlässt ergänzende Vorschriften über die Bemes-
sung der Invalidität, namentlich für Versicherte, die vor Eintritt der Inva-
lidität nicht erwerbstätig waren, nur zum Teil erwerbstätig waren, im 
Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin bzw. des eingetragenen Part-
ners oder der eingetragenen Partnerin mitgearbeitet haben oder noch in 
Ausbildung begriffen waren. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 



2 

Art. 68 Abs. 1 

1) Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchsvor-
aussetzungen für eine Hinterlassenenrente der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung als auch für eine Rente der Invalidenversicherung erfül-
len, haben ungeachtet des Invaliditätsgrades Anspruch auf eine ganze 
Invalidenrente. Es wird aber nur die höhere der beiden Renten (Hinter-
lassenenrente oder Invalidenrente) ausgerichtet. Überlebende eingetrage-
ne Partner sind verwitweten Ehegatten gleichgestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Die Regierung, nach Kenntnisnahme von dem Bericht über das Ergebnis 
der Volksabstimmung vom 17./19. Juni 2011, wonach sich ergibt: 

Zahl der Stimmberechtigten 18 840 
Zahl der abgegebenen Stimmen 13 976 
Annehmende sind 9 239 
Verwerfende sind 4 197 
Ungültige Stimmen 468 
Leere Stimmen 72 

beschliesst: 

die Referendumsvorlage über das Gesetz vom 16. März 2011 betreffend 
die Abänderung des Gesetzes über die Invalidenversicherung (Gesetzes-
paket "eingetragene Partnerschaft") wird als vom Volk angenommen 
erklärt. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


